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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Sitzung des Bau- und Verkehrs-
ausschusses: Am Donnerstag,  15. Septem-
ber, 17 Uhr, findet im im Rathaus Fellbach, 
Kleiner Saal, Marktplatz 1, eine öffemntli-
che Sitzung des Bau- und Verkehrsaus-
schusses statt.
Tagesordnung
1. Bebauungsplan 35.05/1 „Schule“ und 
einer Satzung über örtliche Bauvorschrif-
ten im Planbereich 35.05 „Schule“, Mar-
kung Oeffingen; hier: Einstellung der Ver-
fahren
2. Städtebauliche Erneuerung und Ent-
wicklung in Fellbach; hier: Aufstockungs-
antrag für die städtebauliche Erneuerungs-
maßnahme „Vordere Straße“
3. Verschiedenes
Hinweis: 
Die rechtsverbindliche ortsübliche Be-
kanntgabe der Tagesordnung erfolgt durch 
Bereitstellung im Internet unter www.fell-
bach.de unter der Rubrik „Amtliche Be-
kanntmachungen“. Als Tag der Bekanntga-
be gilt der Tag der Bereitstellung im Inter-
net.

Sitzungskalender

Goldene Hochzeiten
Ingrid  und Hans-Joachim Otto, Oeffingen: 8. 
September.
Sonja Karoline  und Hanns-Peter Eisold, Schmi-
den: 8. September.
Elena  und Walter Johann Hartl, Oeffingen: 12. 
September.
Zade und Jetish Shala, Fellbach: 13. September.
Natalina  und Leonardo Colucci, Schmiden: 14. 
September.

Sterbefälle 
Wolfgang Josef Hüttepohl, Schmiden: 23. Au-
gust, 93 Jahre. 
Karl Wilhelm Bucher, Oeffingen: 24. August, 86 
Jahre.
Wolfgang Erwin Hehr, Kernen im Remstal: 24. 
August, 71 Jahre.
Anna Breit, geb. Weidensteiner, Schmiden: 25. 
August, 85 Jahre. 
Rolf Herbert Lauer, Waiblingen: 26. August, 75 
Jahre. 

Standesamt
Geburtstage
Friederich Potschek, Fellbach: 8. September, 85 
Jahre.
Ute Wackenheim, Schmiden: 8. September, 80 
Jahre.
Dr. Hermann Acker, Fellbach: 8. September, 80 
Jahre.
Roland Braun, Fellbach: 8. September, 80 Jahre.
Herbert Grimm, Fellbach: 10. September, 90 Jah-
re.
Roger Reddig, Oeffingen: 10. September, 80 Jah-
re.
Hans-Dieter Pudlatz, Schmiden: 10. September, 
80 Jahre.
Peter Stegmann, Fellbach: 13. September, 85 
Jahre.

Eheschließung
Saskia Eisele und Enrico Maria Mosca, Fellbach, 
Lämmlestr. 11.

Das Amt für Hochbau und Gebäudemanagement sucht eine/n

Techniker/in oder Meister/in für Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und 
Sanitärtechnik, Versorgungs- oder Elektrotechnik (m/w/d) in Voll- 
bzw. Teilzeit (mind. 80%).

Ihre Aufgaben: 
f Planung, Ausführung, Überwachung und Optimierung der technischen Anlagen in den 
städtischen Liegenschaften
f Vorplanung mit Erstellung von Leistungsverzeichnissen im TGA Bereich
f Beauftragung von Fremdfirmen
f Kontrolle und Steuerung der Leistungen von Fremdfirmen
f Überwachung und Abnahme der errichteten Anlagentechnik
f Sonderaufgaben

Ihr Profil:
f Erfahrung im Umgang mit HKLS- und Regelungstechnik und /oder E-Technik
f Erfahrung in Planung und Angebotserstellung von HKLS-Regelungstechnik und / oder 
E-Technik
f Kenntnisse im Bereich MSR-Technik sind erwünscht

Unser Angebot:
f Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9b TVöD mit einem Bruttojahresgehalt bei Vollzeit 
abhängig von Ihrer Qualifikation zwischen 41 200 und 59 000 € inkl. Leistungsentgelt 
nach § 18 TVöD 
f Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 75 v.H. bei Benutzung des ÖPNV (VVS Jobticket)
f Bikeleasing und Radbonus bei der Nutzung des Fahrrads zur Arbeitsstätte 
f Betriebliche Gesundheitsförderung
f Entgeltumwandlung zur Altersvorsorge
f Betriebliche Kinderbetreuung 
f Aktive Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Fragen? Für Informationen zu dieser Stelle stehen Ihnen Benjamin Finckh, Tel. 
(07 11) 58 51-5874, vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement und für arbeits-
rechtliche Fragen Martina Görz, Personalleiterin, Tel. (07 11) 58 51-207, gerne zur Verfü-
gung.

Bitte bewerben Sie sich mit aussagefähigen Unterlagen bis zum 30.9.2022 über unser 
Online-Bewerberportal unter www.jobs.fellbach.de.

mO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat, wenn vor Ablauf der Jahresfrist 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Stadt Fellbach unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist (§ 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 
GemO). Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 
Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der Jahres-
frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 

Die Verletzungen sind schriftlich gegen-
über der Stadt Fellbach geltend zu ma-
chen.

Die DIN 4109, auf die im Bebauungsplan 
verwiesen wird, wird im Stadtplanungsamt 
zur Einsichtnahme für jedermann bereitge-
halten. 

Der Bebauungsplan mit Satzung über 
örtliche Bauvorschriften tritt mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft.
Fellbach, 31.8.2022
Christian Plöhn
Stadtplanungsamt

sprüchen durch Antrag an den Entschädi-
gungspflichtigen (vgl. § 43 BauGB) im Fall 
der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile wird hingewiesen. 
Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Ent-
schädigungsanspruch, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
herbeigeführt wird. Hierfür bedarf es eines 
Antrags an den Entschädigungspflichtigen. 

Soweit der Bebauungsplan mit Satzung 
über örtliche Bauvorschriften unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) in der aktuellen Fassung 
oder auf Grund der GemO zu Stande ge-
kommen ist, gilt er ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen (§ 4 Abs. 4 Satz 1 Ge-
mO). Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung des 
Bebauungsplans verletzt worden sind (§ 4 
Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GemO), der Bürgermeis-
ter dem Satzungsbeschluss nach § 43 Ge-

Bebauungsplan mit Satzung über örtliche 
Bauvorschriften 30.05 „Dorfgärten II“ im 
Planbereich 30.05 Dorfgärten II, Markung 
Oeffingen –  Satzungsbeschluss und In-
krafttreten: Gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) und § 74 Landesbauordnung 
(LBO) hat der Gemeinderat der Stadt Fell-
bach in seiner Sitzung am 26.7.2022 den 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche 
Bauvorschriften 30.05 „Dorfgärten II“ im 
Planbereich 30.05 Dorfgärten II als Sat-
zung beschlossen. 

Maßgebend ist der Bebauungsplan mit 
Satzung über örtliche Bauvorschriften vom 
26.8.2021. Es gilt die Begründung vom 
19.5.2021.

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB werden das 
Original des Bebauungsplans mit Satzung 
über örtliche Bauvorschriften und der Be-
gründung beim Bauverwaltungsamt der 
Stadt Fellbach, Marktplatz 1, 2. Stock, 
70734 Fellbach, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten. Die vorgenannten Unterlagen 
können auch auf der städtischen Home-
page abgerufen werden. 

Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft gegeben.

Gesetzliche Wirksamkeitsvoraussetzun-
gen: Unbeachtlich werden: 1. eine nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 2. eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 4. beachtliche Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzule-
gen. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendma-
chung von Planungsschadensersatzan-

Inkraftreten eines Bebauungsplans

Das Fellbacher Tiefbauamt hat auf dem 
Vergabeportal Vergabe24 (www.verga-
be24.de) den Auftrag für das Bodenma-
nagement Erschließung Siemensstraße 
ausgeschrieben. Interessierte Firmen kön-
nen bis 21. September, 9.45 Uhr, Angebote 
einreichen. Mehr Informationen unter 
www.fellbach.de/Aktuelles/Ausschreibun-
gen/Ausschreibungen-Tiefbauamt.

Ausschreibung
 des Tiefbauamtes

Auf der Stadtbahnlinie S2 in Richtung 
Schorndorf kommt es wegen Bahnsteig-
arbeiten der Deutschen Bahn zu Haltaus-
fällen in Rommelshausen. 

In der Zeit von 1.  bis 6. Oktober, 10 Uhr, 
sowie von 16. Oktober bis 10. dezember 
hält die Linie S2 in Fahrtrichtung Schorn-
dorf nicht in Rommelshausen. Hiervon 
ausgenommen sind die letzten beiden S-
Bahnen montags bis freitags (Abfahrt Rom-
melshausen um 0.52 Uhr und 1.22 Uhr).

Fahrgäste mit Fahrtziel Rommelshausen 
fahren mit der Linie S2 bis Stetten-Bein-
stein oder Endersbach und steigen dort in 
die Linie S2 der Gegenrichtung um. Mobili-
tätseingeschränkten Fahrgästen wird der 
bahnsteiggleiche Umstieg in Endersbach 
empfohlen.

Einschränkungen
auf der Linie S2

Ab sofort wird wieder mit der Vogelabwehr 
in den Weinbergen begonnen. Dazu wer-
den Schreckschussapparate und Böller 
eingesetzt. Spaziergänger auf den Wein-
bergwegen müssen deshalb mit „Knallef-
fekten“ rechnen. Lärmempfindliche Men-
schen sollten während der Weinberghut 
die Weinberge meiden. 

Weinberghut
hat begonnen


